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Beschluß
über die Planaufschlüsselung in den Betrieben der 

zentral- und örtlichgeleiteten volkseigenen Industrie, 
der Bauwirtschaft und des Verkehrswesens.

Vom 30. August 1962

w I.

Geltungsbereich
Dieser Beschluß gilt für alle zentral- und örtlichgelei

teten volkseigenen Industrie-, Bau- und Verkehrs
betriebe.

H.
Inhalt der Planaufschlüsselung

1. Grundlage für die Planaufschlüsselung ist der Be
triebsplan.

2. Mit der Planaufschlüsselung muß gewährleistet 
werden, daß den Werktätigen die wichtigsten Plan
aufgaben sowohl ihres Betriebes als auch des 
betreffenden Produktionsabschnittes erläutert wer
den. Jedem Bereichsleiter, Abteilungsleiter und 
Meister sind die auf der Grundlage des Betriebs
planes aufgeschlüsselten Planaufgaben vorzugeben.

3. Die Aufschlüsselung des Betriebsplanes hat nach 
folgenden Gesichtspunkten zu erfolgen:
a) Die Plan auf sdüüsselung ist auf Produktionsbe

reiche, Abteilungen und Meisterbereiche vorzu

nehmen. Über die Zweckmäßigkeit der Aufteilung 
auf Brigaden bzw. bis zum Arbeitsplatz ent
scheidet der Direktor des Betriebes.

b) Die Planaufgaben einschließlich der Teile Finan
zen und „Neue Technik“ des Betriebsplanes, die 
in dem jeweiligen Bereich zu lösen sind bzw. sich 
auf ihn auswirken, sind aufzuschlüsseln.

c) Die Planaufgaben sind terminlich zu konkreti
sieren und für den Monat, die Dekaden, den Tag 
oder die Schicht vorzugeben. Über die Tiefe der, 
zeitlichen Aufgliederung innerhalb eines Monats 
entscheidet der Direktor des Betriebes. Für den 
Teil Finanzen des Betriebsplanes ist die zeitlich 
tiefste Aufschlüsselung in der Regel der Monat.

4. Für die Produktionsbereiche, Abteilungen und Mei
sterbereiche ist der Betriebsplan nach den von ihnen 
beeinflußbaren Kennziffern aufzuschlüsseln. Je nach 
Produktionsbedingungen und Technologie sind vor
rangig solche Kennziffern wie Produktionsmenge, 
Exportaufgaben, Materialverbrauch, Arbeitskräfte, 
Arbeitszeit bzw. Zeitsumme, Lohnfonds, Qualität, 
Kostensenkung sowie die wichtigsten technisch-wirt
schaftlichen Kennziffern vorzugeben.

5. Die vorgegebenen Kennziffern sind unbedingte Vor
aussetzung für die Organisierung aller Formen des 
sozialistischen Wettbewerbes und von Leistungsver
gleichen. Sie müssen die Werktätigen zur Organi
sierung des Produktionsaufgebotes, zur Aufdeckung


